
26 5. Landarmenwesen

5. Tanbarmenwesen (jetzt Tanöesfürsorgewesen).
Mit dem Beginn des Berichtsjahres ist das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6, Juni 1870

in der Fassung der Novelle vom 30, Mai 1908 durch die Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar
1924 ersetzt worden. An die Stelle des Unteistützungswohnsitzes ist das Aufenthaltsprinzip getreten, das heißt:
Zur Fürsorge für einen Hilfsbedürftigen ist derjenige Bezirksfürsorgeverband (in Preußen die Stadt- und Land¬
kreise) endgültig verpflichtet, in dessen Bezirk er bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Falls ein solchernicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist, liegt die endgültige Fürsorgepflicht demjenigen Landesfür-
jorgeverband (früher Landarmenverband) ob, dem der vorläufig fürsorgepflichtige Bezirksfürsoigeveiband angehört.

Da viel mehr Personen einen gewöhnlichen Aufenthalt als einen Unterstützungswohnsitz haben, so mußte
nach dem 1. April 1924 naturgemäß die Inanspruchnahme des Landesfürsorgeverbandes zurückgehen, was auch
dadurch zum Ausdruck gekommen ist, daß sich die Zahl der abgegebenen Anerkenntnisse von rund 2800 im
Jahre 1923 trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Lage im Berichtsjahre auf rund 1500 verminderte. Wenn nun
aber auch die Zahl der Pflegefälle, für die der Landesfürsorgeverband endgültig einzutreten hatte, gesunken ist,
so wirkte doch anderseits der Umstand kostensteigernd, daß bei Anstaltspfleglingen nicht mehr wie bisher nur die
Spezialpflegekosten (Individualkosten), sondern die ganzen Pflegekosten, also Spezial- und Generalkosten, zu
erstatten sind. Ferner blieben alle alten Pflegefälle auch nach dem 1. April 1924 zu Lasten des Landesfürsorge-
Verbandes, sodaß erst in Zukunft, und zwar in dem Maße, in dem diese alten Fälle fortfallen nnd die wirtschaft¬
liche Lage sich bessert, mit einer Verminderung der Ausgaben zu rechnen sein wird.

Ueber die Ausgaben und die Zahl der Pflegefälle gibt nachfolgende Uebersicht Auskunft:
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hinsichtlich der Einnahmen ist zu bemerken, daß diese nur 8463,67 Mark betragen haben. Die geringe
Kumme erklärt sich dadurch, daß infolge der wirtschaftlichen Lage die unterhaltspflichtigen Angehörigen der Unter¬
stutzten nur in beschränktem Umfange zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen herangezogen werden konnten. Es
ist aber zu berücksichtigen,daß in der obigen Summe diejenigen nicht unbedeutenden Beträge nicht enthalten sind,
die durch die vorläufig fürsorgepflichtigen Bezirksfürsorgeverbände eingezogen oder an die Kassen der Anstalten,
in denen Landhilfsbedürftige untergebracht waren, unmittelbar gezahlt worden sind: diese Beträge sind seitens
der Bezirksfürsorgeverbände nnd Anstalten von den in Rechnung gestellten Unterhaltungskosten in Abzug gebracht
und erscheinen demnach nur als eine Verminderung der Ausgaben.
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